VwV Ehrenamtliche Beauftragte fiir Denkmalpflege

Verwaltungsvorschrift
des Sachsischen Staatsministeriums des Innern
uber die ehrenamtlichen Beauftragten fur Denkmalpflege und zur Aufhebung einer
Verwaltungsvorschrift
(VwV Ehrenamtliche Beauftragte fiir Denkmalpflege)

Vom 4. April 2015

.
Berufung

1. Zur Unterstitzung und Beratung der unteren Denkmalschutzbehdrden und der Denkmalfachbehdrden
werden ehrenamtliche Beauftragte fur Denkmalpflege bestellt. Die ehrenamtlichen Beauftragten fir
Denkmalpflege werden von der unteren Denkmalschutzbehdrde im Einvernehmen mit den
Denkmalfachbehérden berufen. Eine Pilicht zur Ubernahme einer Tétigkeit als ehrenamtlicher Beauftragter
fir Denkmalpflege besteht nicht.

2. In jeder unteren Denkmalschutzbehdrde soll mindestens je ein ehrenamtlicher Beauftragter flr
Denkmalpflege berufen werden

a) fir den Fachbereich Bau- und Kunstdenkmalpflege einschlieBlich technische Denkmale und
b) far den Fachbereich Arch&ologie.
Die Berufung kann aus wichtigem Grund widerrufen werden.

3. Ehrenamtliche Beauftragte fir Denkmalpflege kénnen auch berufen werden fiir das Gebiet einer unteren
Denkmalschutzbehdérde nach § 3 Absatz 2 des Sachsischen Denkmalschutzgesetzes vom 3. Marz 1993
(SachsGVBI. S. 229), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 2. April 2014 (SachsGVBI. S. 234)
geandert worden ist.

4, Die ehrenamtlichen Beauftragten fiir Denkmalpflege werden auf die Dauer von flinf Jahren berufen.

5. Die ehrenamtlichen Beauftragten flir Denkmalpflege erhalten bei der Berufung einen Ausweis (Anlage).
Dieser ist zurlickzugeben, wenn die Berufung abgelaufen ist oder widerrufen wird.

6. Die ehrenamtlichen Beauftragten fir Denkmalpflege werden nach § 1 des Verpflichtungsgesetzes vom

2. Marz 1974 (BGBI. | S. 469, 547), das durch § 1 Nummer 4 des Ge__setzes vom 15. August 1974 (BGBI. |
S. 1942) geéndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, bei Ubernahme ihrer Aufgaben verpflichtet.

L.
Rechtsstellung der ehrenamtlichen Beauftragten fiir Denkmalpflege

1. Die nach Ziffer | berufenen Personen sind ehrenamtlich tatig. Sie sind Beauftragte der
Denkmalschutzbehérden und Denkmalfachbehérden (vergleiche § 7, § 15 Absatz 2 und § 20 Absatz 4 des
Sachsischen Denkmalschutzgesetzes). Sie haben ihre Tatigkeit gewissenhaft und unparteiisch auszulben
und sind zur Verschwiegenheit tiber die ihnen bei Ausiibung ihrer Tatigkeit bekannt gewordenen
Angelegenheiten verpflichtet. Der Umfang der Verschwiegenheitspflicht bestimmt sich nach § 1 des
Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungszustellungsrechts fir den Freistaat
Sachsen vom 19. Mai 2010 (SachsGVBI. S. 142), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2013
(SachsGVBI. S. 503) geandert worden ist, in Verbindung mit § 84 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBI. | S. 102), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBI. | S. 2749) gedndert worden ist, in den jeweils geltenden Fassungen.

2. Die ehrenamtlichen Beauftragten fir Denkmalpflege sind flr die Denkmalschutzbehérden und die
Denkmalfachbehérden tatig. Sie werden durch die Denkmalfachbehdérde fachlich angeleitet, fir deren

Fachbereich sie berufen wurden. Sie lben ihre Tatigkeit regelmafig auBerhalb ihrer beruflichen Arbeitszeit
aus.

Il
Allgemeine Aufgaben, Information

1. Die ehrenamtlichen Beauftragten fir Denkmalpflege beraten und unterstiitzen die Denkmalschutzbehdérden,
indem sie ihnen ihre fachlichen Kenntnisse zugénglich machen, fachbezogene Informationen aus ihrem
Bereich vermitteln und das allgemeine Verstandnis fir die Anliegen von Denkmalpflege und Denkmalschutz
férdern.

2. Die ehrenamtlichen Beauftragten fir Denkmalpflege beobachten in ihrem Bereich alle Planungen, Vorhaben
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und Vorgange, von denen die Belange der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes berlhrt sein kénnen,
im Hinblick auf die Wahrung dieser Belange. Hierzu gehért auch die Beobachtung der értlichen und
Uberértlichen Informationsmedien. Hierzu gehéren vor allem Presse, Rundfunk und Fernsehen.

3. Die ehrenamtlichen Beauftragten fir Denkmalpflege unterrichten in erster Linie die Denkmalschutzbehérden
und die Denkmalfachbehérden tber alle Beobachtungen in ihrem Bereich, insbesondere wenn eine
denkmalschutzrechtliche MaBnahme erforderlich sein kénnte. Sie geben den Denkmalschutzbehdrden
sonstige zweckdienliche Auskinfte, Hinweise und Anregungen.

4, Die ehrenamtlichen Beauftragten fiir Denkmalpflege erhalten dariiber hinaus im Einzelfall Auftrage der
Denkmalschutzbehérden sowie der Denkmalfachbehérden.

5. Bei Gefahr im Verzug fur ein Kulturdenkmal sollen die ehrenamtlichen Beauftragten fir Denkmalpflege die
zustandige untere Denkmalschutzbehérde unterrichten, um ihr ein rechtzeitiges Tatigwerden zu
ermdglichen. Erscheint dies nicht erreichbar, sollen sie die zustandige Denkmalfachbehdrde oder, falls auch
diese nicht rechtzeitig tatig werden kann, die Polizei unterrichten, um dieser ein Tatigwerden nach § 4
Absatz 3 des Sachsischen Denkmalschutzgesetzes zu ermdéglichen.

Iv.
Entscheidungen, gesetzliche Aufgaben

1. Bei allen Fragen, zu deren Klarung die Sachkenntnis der Denkmalschutzbehérden und die Sach- und
Fachkenntnis der Denkmalfachbehdérden insbesondere wissenschaftlicher und konservatorischer Art
eingesetzt werden mussen, haben die ehrenamtlichen Beauftragten fiir Denkmalpflege die
Denkmalschutzbehérden und die Denkmalfachbehdrden unverziglich zu informieren. Die ehrenamt-lichen
Beauftragten fiir Denkmalpflege sind nicht befugt, fiir die Denkmalfachbehdérden eine Erklarung nach § 4
Absatz 2 des Sachsischen Denkmalschutzgesetzes abzugeben.

2. Die ehrenamtlichen Beauftragten fir Denkmalpflege sind berechtigt, von Eigentiimern und Besitzern von

Kulturdenkmalen freiwillig erteilte Auskiinfte entgegenzunehmen und an die zustandige
Denkmalschutzbehérde weiterzuleiten.

3. Die ehrenamtlichen Beauftragten fir Denkmalpflege sind befugt, nach vorheriger Benachrichtigung und mit
Einwilligung der Eigentimer und Besitzer von Kulturdenkmalen soweit erforderlich

a) Grundstlcke zu betreten,
b) Kulturdenkmale zu besichtigen,
C) mit entsprechendem Auftrag einer Denkmalfachbehdrde wissenschaftliche ErfassungsmaBnahmen
durchzuflihren, insbesondere Einsicht in Archive und Sammlungen zu nehmen.
4, Die ehrenamtlichen Beauftragten fir Denkmalpflege sind befugt, mit Einwilligung der Eigentimer oder

Besitzer und soweit sie dazu von einer Denkmalfachbehérde erméachtigt sind und dies ohne
Grabungsarbeiten méglich ist, Funde von Kulturdenkmalen zu bergen und zur wissenschaftlichen
Bearbeitung fiir die zustadndige Denkmalfachbehérde in Besitz zu nehmen (Notbergung).

5. Die ehrenamtlichen Beauftragten fiir Denkmalpflege sind nicht befugt, eigenstéandig Grabungen
durchzufiihren. Sie haben Funde, Dokumentationen und alle sonstigen bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben in ihren Besitz gelangten Gegensténde an die zustédndige Denkmalfachbehérde zu Gbergeben.

6. Die Durchsetzung der Auskunfts- und Duldungspflicht nach Ziffer IV Nummer 2 und 3 und der
Fundsicherungsarbeiten nach Ziffer IV Nummer 4 gegen den Willen des Eigentiimers oder Besitzers obliegt
der zustandigen Denkmalschutzbehérde.

7. Die Auslibung der den ehrenamtlichen Beauftragten fiir Denkmalpflege zustehenden Befugnisse kann
betrachtliche rechtliche und finanzielle Folgen haben. Die ehrenamtlichen Beauftragten flir Denkmalpflege
haben sich deshalb mit der Austibung dieser Befugnisse auf die unter den gegebenen Umstanden
notwendigen MaBnahmen zu beschranken. Das von ihnen beabsichtigte Vorgehen haben sie mdglichst
vorher der zustandigen Denkmalschutzbehérde oder einer Denkmalfachbehérde mitzuteilen. Falls eine
vorherige Benachrichtigung einer Denkmalschutzbehérde nicht méglich ist, haben sie die zusténdige
Denkmalschutzbehérde unverziglich Uber das Veranlasste zu unterrichten.

V.
Verbindungen mit nahestehenden Institutionen und Personen

1. Die ehrenamtlichen Beauftragten fiir Denkmalpflege pflegen Verbindungen mit Institutionen und Personen,
die der Denkmalpflege Verstandnis entgegenbringen oder ihr férderlich sein kdnnen, insbesondere mit
a) Behérden und Dienststellen. Hierzu gehdren insbesondere die Amter der Landkreise, Kreisfreien

Stadte und Gemeinden, das Landesamt fir StraBenbau und Verkehr (LASuV) einschlieBlich seiner
Niederlassungen, das Sachsische Landesamt fiir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LIULG)
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einschlieBlich seiner AuBBenstellen sowie die Flurbereinigungsbehdrden,

b) Schulen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung,
C) Kirchgemeinden,
d) Museen und Sammlungen,
e) den 6ffentlichen Archiven,
f) den im Naturschutzdienst tétigen Personen,
g) den Informationsmedien und
h) den Vereinen.
2. Die Pflege der Verbindungen mit nahestehenden Institutionen und Personen nach Ziffer V Nummer 1 kann

insbesondere im Austausch von fachlichen Informationen, von Informationsmaterial sowie in Vortragen oder
FUhrungen bestehen.

VL.
Hinweise

1. Die ehrenamtlichen Beauftragten fiir Denkmalpflege sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gegen
Arbeitsunfalle nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 a des Siebten Buches Sozialgesetzbuch — Gesetzliche
Unfallversicherung — (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBI. | S. 1254), das zuletzt durch
Artikel 2 Absatz 22 des Gesetzes vom 1. April 2015 (BGBI. | S. 434) geéndert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung, versichert.

2. Verletzt ein ehrenamtlicher Beauftragter fir Denkmalpflege bei der Ausiibung seiner hoheitlichen Aufgaben
eine Amtspflicht, die ihm einem Dritten gegeniber obliegt, so richtet sich die Haftung flir den dem Dritten
entstandenen Schaden nach § 839 BGB in Verbindung mit Artikel 34 des Grundgesetzes (unmittelbare
Haftung durch den Dienstherrn, Rickgriff gegen den Beauftragten nur bei vorsatzlicher oder grob
fahrlassiger Amtspflichtverletzung).

VII.
Inkrafttreten und AuBerkrafttreten

1. Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Veréffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Verwaltungsvorschrift des S&chsischen Staatsministeriums des Innern tber ehrenamtliche Beauftragte fur
Denkmalpflege vom 15. September 1993 (SachsABI. 1994 S. 2), zuletzt enthalten in der
Verwaltungsvorschrift vom 6. Dezember 2013 (SachsABI. SDr. S. S 808), auB3er Kraft.

2. Die Verwaltungsvorschrift des Sachsischen Staatsministeriums des Innern zur Verordnung Uber die
Entschadigung und den Reisekostenersatz fir ehrenamtliche Beauftragte fur Denkmalpflege vom
10. Juni 2004 (SachsABI. S. 702), die durch Ziffer XXVI der Verwaltungsvorschrift vom 1. Marz 2012
(SachsABI. S. 336) geandert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom
6. Dezember 2013 (SachsABI. SDr. S. S 808), tritt auBer Kraft.

Dresden, den 4. April 2015

Der Staatsminister des Innern
Markus Ulbig

Anlage

Zuletzt enthalten in

Verwaltungsvorschrift des Sachsischen Staatsministeriums fur Infrastruktur und Landesentwicklung
Uber die geltenden Verwaltungsvorschriften des Staatsministeriums flr Infrastruktur und
Landesentwicklung

vom 5. Dezember 2025 (SachsABI. SDr. S. S 286)

http://web:3000 Fassung vom 24.04.2015 Seite 3von 3


https://revosax.sachsen.de/federal_laws/354/redirect
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/94/redirect
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/215/redirect
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/2912
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/2094
https://revosax.sachsen.de/GetAttachment.link?id=12120

	Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern  über die ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege und zur Aufhebung einer Verwaltungsvorschrift  (VwV Ehrenamtliche Beauftragte für Denkmalpflege)
	I.  Berufung
	II.  Rechtsstellung der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege
	III.  Allgemeine Aufgaben, Information
	IV.  Entscheidungen, gesetzliche Aufgaben
	V.  Verbindungen mit nahestehenden Institutionen und Personen
	VI.  Hinweise
	VII.  Inkrafttreten und Außerkrafttreten
	Anlage

	Zuletzt enthalten in

